
Friedrich-Eugens-Gymnasium 

Nutzungsordnung für private Tablets 
Stand: 5.9.2024 

Die Nutzung eines privaten Tablets als Arbeitsmittel ist Schülerinnen und Schülern der Kursstufe 
erlaubt, wenn sie dieser Nutzungsordnung zustimmen und diese einhalten. Die Nutzung eines 
Tablets ist freiwillig. Im Unterricht ergeben sich weder Privilegien noch erfolgt eine gesonderte 
Behandlung durch die Lehrerinnen und Lehrer. 

Für Klasse 10 gilt, dass die Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn des Schuljahres festlegen, ob die 
Nutzung von Tablets in ihrem Fach erlaubt ist oder nicht. 

Voraussetzungen 

 Das eigene Gerät ermöglicht eine handschriftliche Eingabe mit einem Stift (Tablet). 

 Besuch des Workshops „Tabletnutzung in der Schule“. 

Regeln 

Das Tablet dient in der Schule ausschließlich als Arbeitsmaterial! 

 Das Tablet muss stets einsatzbereit sein, dies gilt auch für den Ladezustand. Das Aufladen 
während der Schulzeit ist nicht vorgesehen. 

 Das Tablet liegt während des Unterrichts immer flach auf dem Tisch, es ist lautlos und 
Benachrichtigungen und Mitteilungen sind deaktiviert. 

 Das Tablet ersetzt nicht das Schulbuch. 

 Lehrer:innen können Arbeitsphasen, insbesondere Abgaben, einfordern, in denen 
konventionelles Schreibmaterial verwendet wird (ohne Tablet).  

 während des Unterrichts untersagt (außer es wird gefordert): 
Aktivitäten, die nicht dem aktuellen Unterrichtsgeschehen entsprechen (Ablenkung) 
Internet-Nutzung 
Kopfhörer-Nutzung 
Kamera-Nutzung, auch nicht für Tafelanschriebe o.Ä. 
Audio-/Video-Mitschnitte 

Rechtliche Aspekte 

 Die Verantwortung für die Nutzung und die Haftung bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung 
liegt bei den Schüler:innen. 

 Alle Aktivitäten müssen mit dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) vereinbar sein. Dies gilt 
insbesondere für digitalisierte Arbeitsmaterialien.  

 Die Leistung Anderer darf generell nicht als eigene Leistung ausgegeben werden, weder in 
schriftlicher noch in mündlicher Form. 

 Alle Aktivitäten müssen mit dem Recht am eigenen Bild vereinbar sein (§ 22 KunstUrhG). Es 
dürfen daher keine Fotos/Videos von Personen ohne das entsprechende Einverständnis 
erstellt werden. 

Bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung kann die Lehrperson zeitweise oder dauerhaft die 
Erlaubnis zur Nutzung des Tablets entziehen. Die Schüler:innen müssen in diesem Fall dafür Sorge 
tragen, dass die Materialien und Mitschriebe sinnvoll fortgeführt werden können. 

 

Schüler/in: Hiermit erkenne ich die Nutzungsordnung an. 

 

Datum                                  Nachname, Vorname                                                       Unterschrift                                        

 

Erziehungsberechtigte/r: Wir haben die Nutzungsordnung zu Kenntnis genommen. 

 

Datum                                  Nachname, Vorname                                                       Unterschrift                                        

 
Die unterschriebene Nutzungsordnung bitte im Moodle-Kurs Tablet-Nutzung ab Kl. 
10 hochladen. Die Einschreibung in den Kurs geschieht im Rahmen des Workshops.  

https://moodle.feg-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=1353
https://moodle.feg-stuttgart.de/moodle/course/view.php?id=1353

